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Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
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Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
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Datum: _________ 
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Datum: ____________ 
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 Vorlage Nr. 04/0422 
Federf. Stadtamt: Sozialamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Sozialausschuss Stadtkämmerer/Beigeordneter 

Hommel 

23.11.2004  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Leistungs- und Finanzbericht 1. Halbjahr 2004 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Wie in der Sitzung am 26.02.2002 erstmals vorgetragen, wird die Berichterstattung ab 
dem Jahr 2002 halbjährlich auf Produktbasis erfolgen. Orientiert am Haushaltsbuch um-
fasst der mündlich ergänzte Bericht zum 1. Halbjahr 2004 die Themen: 
 
• Finanzierungsbeteiligung, 
• Hilfe zum Lebensunterhalt, 
• Beschäftigungsförderung, 
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
Den Anregungen aus der Sitzung vom 26.02.2002 folgend werden die in der Sitzung vor-
gestellten Folien und Grafiken bereits der Vorlage beigefügt.  
 
Um die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren darzustellen, wurden in den Grafiken jeweils die 
Durchschnittswerte der Jahres 2000, 2001 und 2003 vorangestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 

- Stojan – 
Stadtbaurat 

 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


